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Zusammengefasstes Prüfungsergebnis und Entlastungsvorschlag

Zusammengefasstes Prüfungsergebnis

Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt hat den Jahresabschluss zum 31.12.2014 - 
bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und 
dem Rechenschaftsbericht sowie die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen - unter 
Einbeziehung der Buchführung des Landkreises Oder-Spree geprüft.

Der Jahresabschluss und die Anlagen wurden von der Verwaltung nach § 82 Abs. 1 und 2 
BbgKVerf i. V. m. §§ 32 bis 37 und §§ 47 bis 61 KornHKV erstellt.

Aufgabe des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes ist es, auf der Grundlage der 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung abzugeben. Der Entwurf des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen wurde vom 
Kämmerer aufgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses ist nach § 82 Abs. 3 und § 103 
BbgKVerf durchgeführt worden.

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des Jahresabschlusses unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung und des vermittelten Bildes der Vermögens- und Schuldenlage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt wurden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über die Pflicht- und 
freiwilligen Aufgaben und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Landkreises Oder
Spree berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des rechnungs
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in der Buchführung 
und im Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen.

Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für diese Beurteilung bildet.

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 des Landkreises Oder-Spree hat zu keinen 
Einwendungen geführt.

Der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen entsprechen den 
Vorschriften der § 82 Abs. 1 und 2 BbgKVerf i. V. m. §§ 32 bis 37 und §§ 47 bis 61 KomHKV und 
vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des 
Landkreises Oder-Spree.

Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt empfiehlt - unter Bezugnahme auf das zusammen
gefasste Prüfungsergebnis - den geprüften Jahresabschluss durch den Kreistag des Landkreises 
Oder Spree zu beschließen.
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Entlastungsvorschlag

Nach Auffassung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes bestehen keine Bedenken gegen 
die Erteilung der Entlastung des Landrates des Landkreises Oder Spree für den Jahresabschluss 
2014. '

Beeskow, den 17.10.2016
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